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Bilanz zum 31.12.2021 Anlage 1

AKTIVA PASSIVA
EUR Geschäftsjahr

EUR

Vorjahr

EUR

EUR Geschäftsjahr

EUR

Vorjahr

EUR
  

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1,00 1,00 II. Verlustvortrag 1.724.001,89 1.919.499,85

  

II. Sachanlagen III. Jahresüberschuss 1.540.933,14 195.497,96

  

1. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung

26.069,00 31.592,00  nicht gedeckter Fehlbetrag 158.068,75 1.699.001,89

  

 Summe Anlagevermögen 26.070,00 31.593,00  Summe Eigenkapital 0,00 0,00

  

B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen

  

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Rückstellungen 69.197,70 36.257,43

  

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 371.795,83 261.583,96 C. Verbindlichkeiten

2. sonstige Vermögensgegenstände 333.764,01 85.341,08  

- davon gegen Gesellschafter EUR 24.711,85 (EUR 

7.887,53)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37,49 0,00

705.559,84 346.925,04 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 37,49 (EUR 0,00)

 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90.906,14 115.556,35

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 

bei Kreditinstituten und Schecks

6.766.983,32 1.437.485,55 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 90.906,14 (EUR 115.556,35)

 3. sonstige Verbindlichkeiten 7.508.135,98 3.368.097,05

 Summe Umlaufvermögen 7.472.543,16 1.784.410,59 - davon aus Steuern EUR 136.395,70 (EUR 

76.455,11)

 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 

688,41 (EUR 2.516,82)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.595,40 4.905,35 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 4.832.672,87 (EUR 273.691,70)

 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 

Jahr EUR 2.675.463,11 (EUR 3.094.405,35)

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 158.068,75 1.699.001,89 7.599.079,61 3.483.653,40
  

7.668.277,31 3.519.910,83 7.668.277,31 3.519.910,83

Aktion gegen den Hunger gGmbH, Berlin



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Anlage 2

EUR Geschäftsjahr

EUR

Vorjahr

EUR

 

 

1. Umsatzerlöse 23.226.428,22 19.102.182,48

 

2. Gesamtleistung 23.226.428,22 19.102.182,48

 

3. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.132,43 0,00

b) übrige sonstige betriebliche Erträge 598.847,51 410.884,79

- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.513,16 (EUR 0,00)

599.979,94 410.884,79

 

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -54,34 -63,69

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.719.480,44 15.254.371,85

17.719.426,10 15.254.308,16

 

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.430.683,38 1.160.419,79

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 

Unterstützung

332.643,76 280.337,86

- davon für Altersversorgung EUR 27.155,72 (EUR 17.538,16)

1.763.327,14 1.440.757,65

 

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen

22.183,74 15.943,06

 

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten 177.647,87 182.329,49

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 16.353,26 12.208,09

c) Reparaturen und Instandhaltungen 24.755,28 19.645,19

d) Werbe- und Reisekosten 1.887.686,83 1.712.996,47

e) Kosten der Warenabgabe 192.349,26 271.990,32

f) verschiedene betriebliche Kosten 457.174,13 395.057,69

g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 22.991,56 10.054,24

- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 21,52 (EUR 0,00)

2.778.958,19 2.604.281,49

 

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,80 0,00

 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.580,64 2.278,95

 

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,01 0,00

 

11. Ergebnis nach Steuern 1.540.933,14 195.497,96

 

12. Jahresüberschuss 1.540.933,14 195.497,96

Aktion gegen den Hunger gGmbH , Berlin
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Anlage 3 



Anschaffungs-,

Herstellungs-

Zugänge Umbuchungen kumulierte

Abschreibungen

Abschreibungen Buchwert Buchwert

Abgänge- Zuschreibungen-

kosten vom 01.01.2021

01.01.2021 31.12.2021 bis 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

        
 

 

A. Anlagevermögen
 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten

3.903,20 3.902,20 1,00 1,00

 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.903,20 3.902,20 1,00 1,00
 

II. Sachanlagen
 

1. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung

126.346,57 16.660,74 116.938,31 22.183,74 26.069,00 31.592,00

 Summe Sachanlagen 126.346,57 16.660,74 116.938,31 22.183,74 26.069,00 31.592,00
 

 

130.249,77 16.660,74 120.840,51 22.183,74 26.070,00 31.593,00

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Aktion gegen den Hunger gGmbH Humanitäre und entwicklungspolit. Organisation, Berlin
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      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

       
        

 - 1 - 

  

Anlage 4 
 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERIN 

 

An die Aktion gegen den Hunger gGmbH, Berlin 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Aktion gegen den Hunger gGmbH, Berlin, – 

bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 

in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Hinweise zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und zur Rechnungslegung  

Die Aktion gegen den Hunger gGmbH arbeitet mit der international operierenden ACF 

Gruppe zusammen. Innerhalb der Gruppe werden Spenden und Zuwendungen durch 

Weiterleitungsverträge projektbezogen an einzelne Gruppenmitglieder weitergegeben.  

Die Prüfung der ordnungsgemäßen Weiterleitung und Verwendung von Spenden und 

Zuwendungen entsprechend den Richtlinien der jeweiligen Zuwendungsgeber ist nicht 

Gegenstand einer Jahresabschlussprüfung. Entgegen der Stellungnahme IDW RS 

HFA 21 (Besonderheiten der Rechnungslegung Spenden sammelnder Organisationen) 

werden alle Zuwendungen und Spenden bereits im Zeitpunkt des Mittelzuflusses 

erfolgswirksam erfasst (siehe Anhangsangabe), aus diesem Grund ist die 

Aussagefähigkeit der Ertragslage für die Berichtsadressaten eingeschränkt.  

Als Ergebnis ihrer Zweckerfüllung hat die Gesellschaft in den Vorjahren Verluste 

erlitten, die sich zum 31.12.2021 auf einen Betrag von EURO 1.724.001,89 (Vorjahr 

EURO 1.919.499,85) kumuliert haben. Die Aktion gegen den Hunger gGmbH ist zum 

Bilanzstichtag 31.12.2021 weiterhin bilanziell überschuldet. Die Zahlungsfähigkeit 

sowie der Bestand der Berichtsgesellschaft sind gesichert durch Rangrücktritte der 

Darlehensgläubiger der ACF Gruppe und Rückzahlungsstundungen, falls keine 

Liquidität und freies Vermögen zur Rückzahlung zur Verfügung stehen. Unser 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsgremiums für den 

Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 

Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

Die Mitgliederversammlung des Aufsichtsgremiums, Aktion gegen den Hunger e.V., 

Gesellschafterin der gGmbH, ist verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 

beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 

Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 

zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 

fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 

wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Berlin, den 01.September 2022 

 

3D GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Corinna Ahrendt 

Wirtschaftsprüferin 
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ANLAGE 3

Prüfungskatalog für Kassenprüfer/ Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer 

zur erweiterten Prüfung und Berichterstattung über die 

Grundsätze des Deutschen Spendenrates e.V.

Anwendung des Prüfungskatalogs

Das Leitungsgremium der gemeinnützigen Organisation hat erklärt, die Grundsätze des Deutschen Spenden-
rates e. V. nebst Anlagen zu befolgen. Dies erfordert neben der üblichen Prüfung des Jahresabschlusses 
auch eine erweiterte Prüfung der Einhaltung der Grundsätze des Deutschen Spendenrates e. V. Dieser Teil 

der Prüfung wird durch den folgenden Prüfungskatalog objektiviert und typisiert.

Die Fragen orientieren sich an dem Verein als typische Rechts- und Organisationsform. Sie sind für andere 
gemeinnützige Organisationsformen unter Beachtung gängiger Festlegungen für die unterschiedlichen Grö-
ßenordnungen angepasst zu übertragen.

Im Interesse der Information der Adressaten der Berichterstattung (Aufsichtsgremium, Spender, Finanzver-
waltung, Kreditinstitute, interessierte Öffentlichkeit, Stiftungsaufsicht etc.) ist über das Ergebnis dieser Prüfung 
in einem gesonderten Abschnitt des Prüfungsberichtes schriftlich zu berichten. Dabei ist darauf einzugehen, 

ob und wieweit Vorjahresbeanstandungen Rechnung getragen wurde. Der besondere Abschnitt im Rahmen 
der Beurteilung aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages an Kassenprüfer/ Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer
könnte z.B. wie folgt lauten:

„Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtungs-

erklärung gegenüber dem Deutschen Spendenrat e.V. gemäß dessen Grundsätzen beurteilt.

Unsere Prüfung hat zu keinen Feststellungen geführt, die nach unserer Auffassung einen Verstoß 

gegen die Selbstverpflichtungserklärung der [Name Organisation/Einrichtung] betrifft, erkennen las-

sen.“

Falls eine Frage des nachfolgenden Katalogs für die geprüfte Organisation nicht einschlägig ist, ist 

dies bei den Antworten anzugeben und schriftlich zu begründen.

Ja Nein

I. Prüfungskreis: Strukturen

1. Bestehen gesellschaftsrechtliche Verflechtungen der Organisation mit anderen 
Strukturen, die den ideellen Zweck beeinträchtigen?

2. Bestehen Zwangsverknüpfungen der Mitgliedschaft mit nicht 
satzungsgemäßen Nebenleistungen Dritter?

5 zum Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüferin

X

X
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3. Haben hauptamtliche Führungspersonen und Mitglieder des Leitungsgremiums, wel-
che gleichzeitig Mitglieder der gemeinnützigen Organisation sind, ein relevantes 
Stimmrecht in der Mitglieder-/Delegiertenversammlung?

Ja Nein

4. Ist eine Personalunion zwischen Mitgliedern des Leitungsgremiums und des Auf-

sichtsgremiums ausgeschlossen bzw. aufgrund des Stimmverhältnisses im Aufsichts-
gremium irrelevant?

5. Verfügt die Organisation 

a) über eine klare Geschäftsordnung, verbindliche Vollmachten- und Kompetenzrege-
lungen sowie

b) ein zielgerichtetes Planungs- und Kontrollwesen?

II. Prüfungskreis: Information, Berichtswesen

1. Sind die wesentlichen Informationen zur Organisation (siehe Grundsätze) aktuell im 
Internet einsehbar oder als Printmedium jederzeit auf Abruf verfügbar?

2. Erfolgt eine zeitgerechte Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 
(30. September des Folgejahres; bei vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr 
erfolgt die Veröffentlichung spätestens neun Monate nach Abschluss des Geschäfts-
jahres)?

3. Sind die Inhalte und Darstellungen des Geschäfts-/Jahresberichts zu den in diesem 
Prüfkatalog genannten Fragen und die Inhalte des Jahresabschlusses

a) vollständig, 

b) schlüssig und nachvollziehbar?

4. Sofern der Geschäfts-/Jahresbericht zum Zeitpunkt der Überprüfung des 
Jahresabschlusses noch nicht vorliegt, sind folgende Fragen zu beantworten:

a) Liegt ein aktueller Registerauszug vor?

b) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 6 a-d der Selbst-
verpflichtungserklärung erfüllt? 
Folgende Abweichungen sind festzuhalten:…………………………

c) Ist die Maßgabe zu Provisionen in Ziffer 7 c 2. HS der Selbst-

verpflichtungserklärung erfüllt?
Folgende Abweichungen sind festzuhalten:………………………… 

d) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 9a und 9c der Selbst-
verpflichtungserklärung erfüllt?
Folgende Abweichungen sind festzuhalten:…………………………

Ort/Datum

_______________________________________________________
Unterschrift/Stempel (Kassenprüfer/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer)

X

X

X

X

X

X

X

X

 Berlin den 01.09.2022

Corinna Ahrendt, Wirtschaftsprüferin _____
üfer)

in 
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Anlage 6 

 

 

RECHTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE 

 
 
1. Rechtliche Verhältnisse 

 
Firma: Aktion gegen den Hunger gGmbH 
 
 
Sitz: Berlin 
 
Handelsregister: Amtsgericht Berlin Charlottenburg  

HRB 160205 B. Letzter Abruf vom 12.07.2022. 
Letzte Eintragung vom 16.07.2019.  

 
Gesellschaftsvertrag vom 11.07.2014. 
 
Gegenstand des Unternehmens: Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke. Zweck der Gesellschaft ist der Kampf 
gegen Hunger, Unterernährung und Armut in der 
ganzen Welt unter Berücksichtigung der 
Grundrechte der in Not geratenen Menschen, 
ferner die Unterstützung und Förderung anderer 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 
Organisationen im In- und Ausland zur 
Bekämpfung der Hungersnot und Armut. Darüber 
hinaus soll die Gesellschaft oder Teile der 
Gesellschaft über die Hungersnöte und Armut in 
der ganzen Welt informiert werden und 
Lösungsansätze aufgezeigt bekommen. Der 
Zweck der Gesellschaft wird insbesondere 
verwirklicht durch die Förderung und 
Finanzierung von: Beschaffung von Hilfsgütern 
(z.B. Nahrungsmittel und Kleidung); Transport 
und Verteilung von Hilfsgütern im Ausland; 
Projekten zum Selbsthilfeaufbau mit Schulungen 
und anderen Kampagnen; Organisation von 
Seminaren, Schulungen und Konferenzen mit 
anderen Organisationen die ein systematisches 
Programm zur Bekämpfung der Unterernährung 
und der ihr zugrundeliegenden Ursachen 
bekämpfen; Einfluss auf soziales Klima durch 
Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Informationsschriften, Veröffentlichungen, 
Vorträgen und Präsentationen; Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen die vergleichbare 
Ziele verfolgen. 
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Stammkapital   EURO 25.000 
 
 
 
Gesellschafter    100% der Anteile hält der Aktion gegen den 

Hunger Deutschland e.V., Berlin, Vereinsregister 
Berlin Charlottenburg, VR 37050, 
Vorstandsvorsitzende Frau Cornelia Richter.  

 
Geschäftsführung Herr Jan Sebastian Friedrich-Rust, Berlin. Der 

Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt 
und von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit. 

  
 
 
Geschäftsjahr das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 
Tätigkeit der Organe der Gesellschaft 

- Gesellschafterversammlung Die Gesellschafterversammlung soll 
satzungsgemäß mindestens einmal jährlich 
stattfinden. 

 
In der Gesellschafterversammlung vom 
27.06.2022 wurden die geprüften 
Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der gGmbH 
festgestellt, über die Ergebnisverwendung 
beschlossen und dem Geschäftsführer 
Entlastung erteilt. 
 

 
 
- Beirat Nach dem Gesellschaftsvertrag, kann von der 

Gesellschafterversammlung ein Beirat 
eingerichtet werden. Dies ist nicht erfolgt.  

 
 
 
2. Wirtschaftliche Verhältnisse 

 
Darlehensvertrag: Darlehensvertrag über ein von der ACF France 

an die gGmbH gewährtes, zinsloses Darlehen in 
Höhe von 3 Mio. EURO und 
Rückzahlungsvereinbarungen hierzu vom 
21.09.2018,15.05.2019, 3.09.2020 zuletzt 
geändert am 20.12.2021 
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Wesentliche Verträge: Weiterleitungsverträge bezüglich der 
Zuwendungen 

 
  
 
3. Steuerliche Verhältnisse Die Gesellschaft unterliegt der örtlichen  

Zuständigkeit  des Finanzamtes für 
Körperschaften I, Berlin und wird unter der 
Steuernummer 27/611/04660 geführt. 
Ausweislich des letzten Freistellungsbescheides 
vom 17.07.2020 ist der Verein gemäß § 5 Abs. 1 
Nr.9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach 
§ 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer 
befreit, soweit er ausschließlich und unmittelbar 
steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken 
i.S.d. §§ 51 ff. AO dient. Es handelt sich hierbei 
um allgemein als besonders förderungswürdig 
anerkannte gemeinnützige Zwecke i.S.d. § 52 
Abs. 2 Nr. 15 AO (Förderung der 
Entwicklungszusammenarbeit).  
Die letzte Veranlagung zur Körperschaftsteuer 
erfolgte, mit Bescheid vom 17.07.2020, für 
den Veranlagungszeitraum 2018. 
 
Die Steuererklärungen für den 
Veranlagungszeitraum 2019 wurden Anfang 
2020 beim Finanzamt eingereicht. 

        






